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Jein. Du bist dann z.b. normal gesetzlich kv über den job, und du bist normale angestellte, keine
werkstudentin. Das ist arbeitsrechtlich ein großer unterschied. Du bist aber trotzdem freilich an
der Uni normale studentin. Glaub es oder lass es, aber das ist Alltag an deutschen unis. Wie
gesagt, ich habe so ein zweitstudium finanziert.
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